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I. Einleitung 
 
Im Unterschied zu europäischen Standards 
ist das Hongkonger Sozialversicherungsrecht 
wesentlich arbeitgeberfreundlich gestaltet. 
Dennoch ist es unerlässlich über die beste-
henden Pflichten bescheid zu wissen, wenn 
man als Arbeitgeber in Hongkong tätig ist. 
 
II. Sozialversicherung in Hong-

kong 
 
Das System der Hongkonger Sozialversiche-
rung ist nicht mit den Systemen in Deutsch-
land, Österreich oder der Schweiz ver-
gleichbar. 
Dies wird unter anderem an der Ausgestal-
tung des Hongkonger Arbeitsrechtes deut-
lich, welches vornehmlich arbeitgeber-
freundlich ausgestaltet ist. Danach muss der 
Arbeitgeber seine Mitarbeiter lediglich in 
zwei Bereichen absichern. Es ist zum einen 
eine Art „Rentenpensionsfond“ (Mandatory 
Provident Fund (MPF)) und zum anderen 
eine Unfallversicherung1 für arbeitsbezoge-
ne Unfälle abzuschließen.  
Darüber hinausgehende Versicherungs-
pflichten bestehen in Hongkong generell 
nicht2. Daher ist die Gewährung (oder die 
Unterstützung für eine allgemeine Kranken-
versicherung) einer Krankenhausversiche-
rung oder einer private Unfallversicherung 
jeweils von der Entscheidung des Arbeitge-
bers abhängig. Diese Entscheidung richtet 
sich zum einen nach der internen Firmen-
politik und zum anderen nach den langfris-
tigen Bestrebungen des Arbeitgebers, seine 
Belegschaft zu (er)halten.   

                                                 
1 Geregelt in der Employees Compensation Ordinance. 
2 Ausnahmen können besondere Beschäftigungsverhält-
nisse ergeben. 

  
III. Mandatory Provident Fund 

(MPF) 
 
Obwohl in Hongkong bereits seit langem 
bekannt ist, dass die Bevölkerung rapide al-
tert, wurde erst 1995 das Gesetz für den 
Mandatory Provident Fund (MPF Ordinan-
ce) erlassen3.  
Derzeit beträgt der Bevölkerungsanteil der 
über 65-jährigen 13%. Laut Schätzungen der 
Regierung von Hongkong wird dieser Anteil 
bis 2015 auf 14% und bis 2033 auf 27% an-
steigen. Mit Erlass der MPF Ordinance 
wurde in Hongkong erstmals ein formelles 
System für die Rentenabsicherung geregelt.  
 
Bis zur Einführung des MPF Systems im 
Dezember 2000 waren lediglich etwa 30% 
aller 3,4 Millionen Hongkonger Arbeitskräf-
te in einem Rentensystem integriert. Heute 
sind ca. 85% der arbeitenden Bevölkerung 
in irgendeiner Form in eine Rentenabsiche-
rung eingebunden. 
 
Gemäß Section 7 der MPF Ordinance muss 
der Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass der 
Arbeitnehmer bei einem der vielfältig ange-
botenen Rentenfonds Mitglied wird. Versi-
cherungspflichtig sind grundsätzlich alle Ar-
beitnehmer zwischen 18 und 65 Jahren die 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. 
Ausgenommene Personen sind zum Beispiel 
Ausländer, die weniger als 13 Monate in 
Hongkong arbeiten, die in ihrem Heimat-
land Mitglied in einem Rentensystem sind  
oder Angestellte der Europäischen Union. 
 
Die monatlichen Mindestbeiträge betragen 
sowohl für den Arbeitgeber, als auch für 

                                                 
3 Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance, Chap-
ter 485. 

Obwohl Lorenz & Partners große Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten In-

formationen auf aktuellem Stand für Sie zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass 

diese eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Lorenz & Partners übernimmt keinerlei Gewähr für 

die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche ge-

gen Lorenz & Partners, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nut-

zung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvoll-

ständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & 

Partners kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
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den Arbeitnehmer 5% des Bruttoeinkom-
mens des Arbeitnehmers. Der Maximalbe-
trag liegt für beide Parteien bei HKD 1.000 
(ca. 90 Euro) pro Monat. Sofern der Arbeit-
nehmer weniger als HKD 5.000 (ca. 450 
Euro) verdient, ist dieser von der Beitrags-
zahlung ausgenommen. Die Obergrenze für 
die Beitragsbemessung liegt bei HKD 
20.000 (ca. 1.800 Euro), so dass vom Ar-
beitnehmer und vom Arbeitgeber je maxi-
mal HKD 1.000 (ca. 90 Euro) pro Monat in 
den MPF Fond einzuzahlen sind. Der ge-
samte Beitrag kann entweder vom Arbeitge-
ber in dem darauffolgenden Monat überwie-
sen werden, oder er wird von der Bank vom 
Konto des Arbeitgebers eingezogen.  
In der folgenden Übersicht werden die Un-
terteilung der Pflichtbeitragsgrenzen und die 
jeweilige Höhe der Pflichtbeiträge für Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer dargestellt: 
 

 
Neben dem monatlichen Pflichtbeitrag von 
5% des Arbeitnehmereinkommens kann der 
Arbeitgeber darüber hinaus freiwillig höhere 
Beiträge für seine Angestellten leisten. Auch 
Arbeitnehmern ist es freigestellt, ob sie 
freiwillige Zusatzleistungen erbringen wol-
len, um eine höhere Ausschüttung beim 
Renteneintritt zu erhalten. Allerdings ist zu 
beachten, dass zum 01. November 2011 die 
Untergrenze von HKD 5.000 (ca. 450 Euro) 
auf HKD 6.500 (ca. 585 Euro) angehoben 
wird. Eine Erhöhung der Obergrenze von 
HKD 20.000 (ca. 1.800 Euro) auf 22.000 

(ca. 1.980 Euro) oder mehr ist zurzeit in der 
Diskussion, wurde aber noch nicht final be-
schlossen. 
 
Für den Arbeitgeber bedeutet die Gewäh-
rung freiwilliger Mehrleistungen, dass er die-
se Zahlungen im Falle einer Vertragbeendi-
gung mit dem Anspruch des Arbeitnehmers 
auf Gratifikationen für langjährige Betriebs-
treue (long service payment) oder Abfin-
dungszahlung (severance payment) verrech-
nen kann. 
 
Steuerlich sind die MPF Beitragszahlungen 
für den Arbeitgeber bis zu einer Beitragshö-
he von 15% des jährlichen Arbeitnehmerge-
samteinkommens als Betriebsausgaben ab-
zugsfähig. 
Auch Arbeitnehmer können ihre Beitrags-
leistungen bis zu einer maximalen Höhe von 
HKD 12.000 (ca. 1.080 Euro) steuerlich gel-
tend machen, darüber hinaus gezahlte frei-
willige Beiträge des Arbeitsnehmers können 
aber steuerlich nicht geltend gemacht wer-
den. 
 
IV. Arbeitnehmerversicherung 
(Employees Compensation) 
 
Neben dem MPF System besteht als weitere 
Pflichtversicherung die Employees Com-
pensation Insurance (ECI). Diese ist in der 
Employees Compensation Ordinance, 
Chapter 282 geregelt.  
 
Danach ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, 
seine Arbeitnehmer gegen Schäden und 
Verletzungen, die aus einem arbeitsbezoge-
nen Unfall oder aus einem Unfall während 
der Arbeitszeit resultieren,  zu versichern. 
Für die Zahlung von Entschädigungsleis-
tungen werden Unfälle erfasst, die sowohl 
Verletzungen, als auch den Tod des Arbeit-
nehmers nach sich gezogen haben. Auch die 
medizinischen und gerichtlichen Kosten 
werden entsprechend den Regelungen ge-
tragen. 
 

Pflichtbeiträge (HKD) Monatliches 

Arbeitnehmer- 

einkommen 

HKD 
 

Arbeitgeber 

 
 

 

Arbeitnehmer 

 
 

 

   
weniger als 
HKD 5.000 
(ca.450 Euro) 

5% des  
Einkommens 
 

null 
 
 

zwischen  
HKD 5.000 
und  
HKD 20.000 
(1.800 Euro) 

5% des  
Einkommens 
 
 
 

5% des Ein-
kommens 
 
 
 

Ab   
HKD 20.000 
 

(5% von 
20.000) = 
1.000 

(5% von 
20.000) = 
1.000 



 

 

  Lorenz & Partners August 2011 Seite 4 von 4 
Tel.: +85 (0) 2- 216 908 35      E-Mail: hongkong@lorenz-partners.com  

           

 

 
 

 Legal, Tax and Business Consultants 

 

L&P 
 

Newsletter No. 76   (DE) 

Oftmals wird die ECI von einer Büroversi-
cherung mit umfasst. Die Kosten betragen 
nach der Art der ausgeübten Tätigkeit und 
der Höhe der Officeversicherung pro Ar-
beitnehmer ab ca. HKD 500 (ca. 50 Euro) 
pro Jahr. 
 
V. Weitere Versicherungen und 

etwaige Kosten 
 
Neben dem MPF und der ECI bestehen für 
den Arbeitgeber keine weiteren Versiche-
rungspflichten gegenüber seinen Arbeit-
nehmern. Jedwede weitere Leistung ist frei-
willig und entsprechend der Firmenpolitik 
auszugestalten. Es kann in Hongkong nicht 
von einer „Regelversorgung für Arbeitneh-
mer“ für derartige Versicherungsleistungen 
gesprochen werden. 
Als zusätzliche Versicherungen könnten 
zum Beispiel eine private Unfallversiche-
rung, eine Krankenversicherung, eine Reise-
versicherung oder ggf. auch eine Versiche-
rung für Krankenhausaufenthalte in Be-
tracht kommen. 
 

 
Die Kosten für diese Versicherungen sind 
sehr unterschiedlich und orientieren sich 
wie in Deutschland/Schweiz am Alter sowie 
am Geschlecht des Versicherungsnehmers. 
 
Beispielsweise kostet der jährliche Basis-
tarif (Gold-Plan) für eine Krankenversi-
cherung bei der AXA im Alter 25-34 für 
einen Mann HKD 1.160 (ca. 110 Euro) 
und für eine Frau HKD 1.650 (ca. 160 
Euro). Dieser Versicherungstarif um-
fasst einen jährlichen Gesamtkostenum-
fang für medizinische Versorgung von 
maximal HKD 500.000 (ca. 45.000 Eu-
ro) 
 
Eine Unfallversicherung (Platinum) bei 
der AXA kostet jährlich HKD 1.900 (ca. 
170 Euro). Auch bei der Unfallversiche-
rung gibt es verschieden Tarifklassen. 
Diese umfasst Zahlungen im Falle des 
Todes oder dauerhafter Behinderung, 
Krankenhauskosten, sowie die Kosten 
für die aus einem Unfall herrührende 
Heilbehandlung. 
 
 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen behilflich sein konnten. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 

Lorenz & Partners (Hong Kong) Limited 

Unit 1003, 10th Floor, Kinwick Centre 
32 Hollywood Road, Hong Kong, SAR 

Tel: +852(0) 252 814 33 
E-Mail: hongkong@lorenz-partners.com.com 


